
20. Juli für den Kreis Westerburg 1820.

Amtlicher Teil.
Bekanntmachung

Vorbehaltlich der nachträglichen Genehmigung durch den
verstärkten Landesausschuß erkläre ich mich hierdurch damit ein¬
verstanden, daß auch für solche Rinder Entschädigungen aus dem
mir unterstehenden Rindvieh-Entschädigungsfonds gezahlt werden,
bei denen von dem Besitzer zur Notschlachtung geschritten wird,
weil eine dauernde Abheilung der Maul- und Klauenseuche nichtz» erwarten steht, oder bei denen ihr baldiges Eingehen aus
Anlaß der Seuche zu befürchten ist. Voraussetzung für die Ge¬
währung der Entschädigung ist jedoch, daß nach der Notschlachtung
von dem Kreistierarzt an dem Tiere Maul- und Klauenseuche in
vorgeschrittenem Zustande festgestellt wird.

Auf die nach der Feststellung der Seuche zu gewährende
Entschädigung kommt der Erlös für das notgeschlachtete Tier zur
Anrechnung. Die kreistierärztliche Untersuchung, die Aufstellung
der Zerlegungsniederschrift, die Abschätzung pp. hat in dcr für
gefallene Tiere vorgeschriebenen Weise zu erfolgen. Der Schätzungs¬
verhandlung ist eine Bescheinigung der Ortspolizeibehörde über
die Höhe des Erlöses beizufügen. #

Den Inhalt dieses Schreibens ersuche ich in dem dortigen
Kreisblatt alsbald und dann bis auf auf weiteres alle 14 Tage
bekannt zu geben. '

Mie«dadr«. den 21. Juni 1920.
Der zandeshanptman «.* - afc

Jfs
An die Heeren Düvgevmeistrv de» Kreise».

Die Schlachtung der Tiere erfolgt immer im Seuchengehöft.
Nach der Schlachtung kann das Fleisch bis zur kreistierärztlchen
Untersuchung in Kühlräume oder in benachbarte Schlachthäuser
>ebracht werden. Köpfe und Füße müssen unter allen Umständen
mSeuchengehöft aufbewahrt werden, damit die Seuchenfeststellung
wecks Beantragung der Entschädigung erfolgen kann. Nach der
Schlachtung haben die dabei beteiligten Personen eine Desinfektion
hres Schuhwerkes vorzunehmen. Dem Herrn Kreistierarzt istn jedem Falle durch Depesche(nicht Telefon) sofort Mitteilung
zu machen.

Diese Notschlachtungen müssen wie alle Notschlachtungen
telefonisch der Kreiswirtsschaftsstelle nach der Beschau angezeigt«erden.

Mrstrvdnvg, den 29. Juni 1920.
Dev Kandvnt. Dr. Schieren.

Die Deutsche Zeitung schreibt in ihrer Nummer 235 vom»0. Mai d. 3 ;:
Urne Maßnahmen gegen de» Mohnnngsmangel.

Durch das schon im gestrigen Abendblatt kurz erwähnte
Hsgesetz über Maßnahmen gegen Wohnungsmangel vom 11.i 1920 ist einer Rechtsunstcherheit auf dem Gebiete dcr

Wohnungsrationierung und der Mieterschutzgesetzgebung ein Ende
Macht worden, die höchst unerwünscht auf unser gesamtes
Wirtschaftsleben wirkte. Der größere Teil der Gerichte, insbe-
iWere die Oberlandesgerichte, hatten sich in UebereinstimmungN der Rechtsauffassung des Reichsjnstizministeriums auf den
Standpunkt gestellt, daß auch nach Erlaß der Reichsverfassung
i jfttf Grund des Ermächtigungsgesetzes vom 4. August 1914

^tassenen Anordnungen in Kraft geblieben sind, weil Artikel 178
der Reichsverfassung diese ausdrücklich aufrecht erhält.

^ Einige untere Gerichte waren jedoch anderer Ansicht. . In
Midiger Rechtsprechung vertraten sie besonders in letzter Zeit
^Auffassung, daß die Anordnungen, betreffend die Wohnungs-
Mimerung und den Schutz der Mieter, gegen die in der Reichs-Msung aufgestellten Grundsätze über die Unverletzlichkeit der
Ahnung und des Eigentums verstießen. Um dieser Rechtsprechungzü machen, ist das eingangs erwähnte Reichsgesetz
^ ^ gen. Abgesehen davon, daß die Gemeinden nunmehr auch^Mnahmen auf dem Gebiete der Wohnungsrationierung und. »neterschutzes verpflichtet werden können, ordnet Ziffer III des

iktzes ausdrücklich an, daß die bisher auf Grund der Wohnungs-£3 . und Mietcrschutzverordnung erlassenen Anordnungen»in
™  bleiben"

.Der Ausdruck«iuawmu. „ui Kraft bleiben" ist absichtlich gewählt
Mit diesem Ausdrucke sollte entgegen der Rechtsprechung

Gerichte einmal zum Ausdruck gebracht werden, daß
m Frage kommenden Anordnungen bisher in Kraft gewesen’ sodann, daß sie auch in Zukunft in Kraft bleiben.
. Mmit sindz.B. die Höchstmieten-Anordnungen der einzelnen3 die Anordnung, daß Räumungsklagenund die Durch-
JJ8 der Zwangsvollstreckung der Zustimmung der Miet-Msämter bedürfen sowie die Anordnungen über Wohnungs-
^nahme gegenüber der abweichenden Auffassung vereinzelter

unterer Gerichte ausdrücklich für rechtsgültig erklärt worden.
Für die Wohnungsbeschlagnahme ist Artikel2des Reichsgesetzeswichtig, wonach Eingriffe in die Wohnung nur erfolgen sollen,

nachdem der Versuch einer gütlichen Einigung erfolglos gebliebenist. Soweit für Eingriffe in Prioatrechte Entschädigung zu ge¬
währen ist, haftet die Gemeinde für die aus der Beschlagnahme
von Teilen übergroßer Wohnungen entstehenden Schäden. Zweck
dieser Bestimmungen ist, die isiZohnvngsinhaber einerseits zu ciner
freiwilligen Bereitstellung von Wohnungsteilen zu veranlassen,
anderseits die Gemeinden von zu rücksichtslosem Vorgehen abzu¬halten. Durften doch auch nach dem bisherigen Rechtszustandeauf Grund der erteilten Ermächtigungen nur entbehrliche undfür eine Abgabe passend gelegene Räume unter den in den
Ermächtigungen näher angegebenen Voraussetzungen beschlagnahmtwerden.

Es steht zu hoffen, daß nach dem neuen Reichsgesetze
einerseits die berechtigten Interessen der Wohnungsinhaber geschütztwerden, anderseits aber durch gütliche Verhandlungen mit den
Wohnungsinhabern ein großer Teil der bisher Wohnungslosen
untergebracht werden wird.

Da der Artikel sehr geeignet ist, zum Verständnis des neuen
Reichsgesetzes beizutrageü, wird er zur Kenntnisnahme übersandt.

Kevli« W 66 . den 20. Mai 1920.
Dev Mlnkstev für Uolksmohlfahvt.

I . A.: Conze.
* *

Wird hiermit veröffentlich*
Mestevdnvg. den 15. Juni 1920.

Dev Kandvnt. Dr. Schieren.
Kanptqnavttev dev amevik. Ktveitkväfte in Deutschland.' Eadlenr » den 17. Mai 1920.
Generalbefehl Nr. 31.

Die folgenden Verordnungen der Interalliierten Rheinland¬
kommission werden zur Kenntnis und Nachachtung aller derer,
die es in dem Besatzungsgebiet betrifft, veröffentlicht.

Verordnung Nr . 18
betreffend Zollfreiheit für die Mitglieder und das Personal der
Hohen Kommission und der Besatzungsarmee sowie ihrer Familien.

Wo Artikel9 des dem Friedensvertrage angehefteten Heber»
einkommens vorsieht, daß keine deutschen direkten Steuern oder
Zölle von der Hohen Kommission, der Besotzungsarmeen oder rkvn
ihrem Personal bezahlt und daß Lebensmittel, Waffen, Kleider,
Ausrüstungsgegenstände und Vorräte aller Art zum Gebrauch
der Besatzungstruppen oder an die Adresse der Hohen Kommission,
der Militärbehörden, der Kantinen oder Offiziersmessen frei von
Lasten und Zöllen irgend welcher Art gesandt werden, verordnet
die Hohe Kommission hiermit folgendes:

Artikel 1.
Beseelung dev Sendungen dev Hohen Kommission und

Kesahn»g«avmeen.
Die Befreiung jeder Sendung, die an die Hohe Kommissionoder an die Besatzungsarmeen an Kantinen, Messen, Konsum¬

vereine oder ähnliche der Hohen Kommission oder Armee zuge¬
hörige Einrichtungen gerichtet sind, soll von den deutschen Behörden
auf Grund eines amtlichen Scheins bewirkt werden. Letzteres
wird von dem Offizier ausgestellt, welcher dazu befugt ist, Be¬
freiungen vorzunehmen und eine Quittung für die Sendung zugeben.

Diese in der beigefügten Form ausgestellten Scheine sollendartun, daß die Sendung für den Gebrauch einer alliierten oder
verbündeten Organisation bestimmt und daß sie als solche bezeichnet
und von der Einrichtung irgendwelcher Zufnhrzölle befreit ist.

Artikel 2.
Defveinng von Sendungen dev Mitgliedev odev

Angestellten dev Hohe« Kommission»dev dev Kesatznng*-nvmee«.
Die Befreiung jeder Sendung, die persönlich an Mitglieder

und Angestellte der Höhen Kommission oder deren Familien oderan Personen gerichtet ist, welche den Besatzungsarmeen ganzoder nebenbei oder deren Familien angehören, soll von den
deutschen Behörden auf Grund eines Scheines in der beigefügtenForm vorgenommen werden. Der Schein soll die offizielle Be¬
schaffenheit der Sendung bestätigen und amtlich versichern, daß
die Sendung für den Gebrauch des Personals bestimmt und als
solche von den Einfuhrzöllen befreit ist.

Artikel 3.
Beseelung von dev Dnvchfnchnng de« Handgepäck« «ndde» §nv Kesövdevnng ausgegedene« Gepäck» auf  Gvnnd

eine» amtlichen Scheine«.
Handgepäck dcr Mitglieder der Hohen Kommission, ihres

Personals oder der Offiziere odcr Personen der Besatzungsarmeen
von Offiziers-Rang oder deren Familien darf von den deutschen
Zollbeamten nicht durchsucht werden.



Diese Personen, deren Gepäck von der Durchsuchung befreit
ist, sollen ihre offizielle Stellung durch Vorzeigen ihrer Aus¬
weiskarten oder durch andere amtliche Bescheinigungen beweisen.
Ihr zur Beförderung anfgegebenes Gepäck soll desgleichen von
der Durchsuchung durch die deutschen Zollbeamten befreit sein,
wenn es mit dem in Artikel II erwähnten Schein versehen ist.

Das Gepäck von Personen die im Dienst von anderen,
nicht beauftragten Offizieren der Besatzungsarmee stehen und das
Gepäck ihrer Familien darf nicht durchsucht werden, wenn nicht
der Verdacht eines Betruges vorliegt. In solchem Falle soll die
Durchsuchung nur in Gegenwart eines Vertreters der alliierten
oder verbündeten Armeen an solchen Orten geschehen, die vorher
von jeder Armee dafür für ihre Zone bestimmt sind.

Die letztvorhergehende Verordnung soll auf befördertes
Gepäck angewendet werden, daß mitfahrenden Personen angehört,
aus die sich der erste Absatz dieses Artikels bezieht, für den Fall,
daß der oben vorgesehene amtliche Schein nicht vorgewiesen werden
kann.

Artikel 4.
Die UtchtarrmrrrtztzarKett dieser Kefret ««ge» auf Personen

deutscher Nationalital.
Alle Befreiungen, welche diese Verordnungen gewähren,

sollen auf Personen deutscher Nationalität nicht anwendbar sein.
Artikel§.

J itrafe « für Uerlest « « gen der Verordnungen.
ine Person, die entweder als Haupt- oder Mitschuldige eine

Bestimmung dieser Verordnung verletzt oder die sich die Vorrechte
der vorstehenden Artikel, Gegenstände zollfrei einzuführen, un¬
befugt zu eigen macht oder zu benutzen sucht oder die sich einer
Verletzung des Artikels9 des dem Friedensvertrag angehefteten
Uebereinkommens schuldig macht, soll mit den Strafen, welche
für Verletzungen der Verordnungen der Hohen Kommission vor¬
gesehen sind, bestraft werden unbeschadet der Geldstrafen, welche
er nach dem deutschen Gesetze verwirkt haben mag.

Artikel Ü.
$eitpu «kt *«« Inkrafttretens de« Verordnung.
Die vorstehende Verordnung soll vom 1. Mai 1920 ab in

Kraft treten.
Codlenz, den 21. April 1920.

Dir Hohe Interalliierte Rheintandkommtsston.
Berordnnug 22

betreffend Abänderung des Paragraph 3 des Artikels 25 der
Verordnung Nr. 2 der Hohen Kommission.

Art. 1.
Paragraph 2 des Artikels 25 der Verordnung Nr. 2 der

Hohen Kommission wird gestrichen und durch Folgendes ersetzt:
Alle Deutschen in Uniform, die der bewaffneten Macht, der Polizei,
dem Feuerwehrkorps angehören, sowie die Zoll- und Forstbramten
sind verpflichtet, die Fahnen der verbündeten Mächte zu grüßen.
Deutsche Offiziere in Uniform haben die Offiziere der alliierten
oder verbündeten Mächte zu grüßen, wenn Letztere von gleichem
oder von höherem Rang wie ihr eigener sind.

Alle anderen Deutschen in Uniform, welche den oben er¬
wähnten Körperschaften angehören, müssen sämtliche Offiziere der
alliierten und verbündeten Mächte grüßen.

Art. 2.
Diese Verordnung soll vom 25. Mai 1920 ab in Kraft

treten.
Totzlenz» den 12. Mai 1920. >
Die Koste Interalliierte Ksteinlanststommifsto«.

Auf Befehl des Generalmajors Allen:
I . (£. Montgomery Chef des Stabes.
* * *

Veröffentlicht.
Wallmerod » den 27. Mai 1920.

Der zandrat im defestte« Teil des Kreises Mesterdnrg.

_ I V.: Heckin g._
Die Aufbesserung der Alters- und Invalidenrenten ist Sache

der zuständigen Zentralbehörden bezw. der gesetzgebenden Organe
und bekanntlich im Werke. Dagegen werden die Aufsichtsbehörden
der Armenverbände dafür zu sorgen haben, daß in den Fällen,
wo die Renten neben dem übrigen Einkommen nicht ausreichen,
um den notwendigen Lebensunterhalt zu bestreiten, Anträge aus
Ausgleichsunterstützungenangemessene Berücksichtigung finden.

In entsprechender Weife ersuche ich ergebenst das anbei
zurückfolgende Gesuch zu behandeln.

Cassel» den 12. Mai 1920.
Der Gderprüstdent.

I . V. gez. DpeS.
An den Herrn Regierungspräsidenten in Wiesbaden.

* *
*

A« die Herre « Kürgermrtster de« Kreise «.
Abdruck zur Kenntnis.
Westerburg , den 5. Juli 1920.

__ Der Vorsitzende de» Uerstch erungsamte «.

In den Gemeinden Blessenbach, Seelbach und Aumenau ist
die Maul- und Klauenseuche amtlich festgestellt worden. Ueber
die Gemeinden wird hiermit die Orts- und Gemarkungssperre
verhängt.

Wetlburg . den 14. Juli 1920. Der Landrat.

Hauptquartier der amerist. KtretttzrSfte i« Deutschlaad.
Dienststelle für bürgerliche Angelegenheiten.

Mo»tasta«r. den 15. Juli 1920.
Mitteilung an Landrat Kreis Unterwesterwald,

Landrat im besetzten Teil des Kreises Westerburg.
Die folgende Mitteilung des Offiziers für bürgerliche An-

gelegenheiten, Hp. A. F. G. ersuche ich in ihrem Kreisblatt zur
Kenntnis uud Nachachtung aller derer, die es angeht, zu ver¬
öffentlichen:

1. Die Hohe Interalliierte Rheinlandkommisstonhat das Er¬
scheinen der „Oberkasseler Zeitung" wegen falscher Berichter¬
stattung über die französischen schwarzen Truppen für einen
Zeitraum von 2 Wochen (beginnend vom 15. Juli ) untersagt.

2. Die deutschen Behörden wollen bekannt machen, daß diese
Zeitschrift während der angegebenen Zeit nicht in Umlauf ge¬
geben werden darf.

3. Alle Exemplare der Zeitung, welche diesem Befehl entgegen
sich dennoch im Umlauf befinden, sind einzuziehen.

gez. A. C. tzarper, 1. Lieut. F. A.
* *

Wird veröffentlicht.
Wallmerod, den 16. Juli 1920.

Der Kandrat im besetzte« Teil de* Kr ise« Westerburg.

_ I . V.: Hecking.
Uergntunge« für Kriegsletf ««ge«.

Die Vergütungsanerkenntniffe aus den Monaten Juni , Juli,
September, Oktober, November, Dezember 1918 und Januar bis
Oktober 1919 über Forderungen für Naturalqnartier, Natural¬
verpflegung, Stallung und Furage sowie Hei gäbe von Räumlich¬
keiten und Grundstücken sind zur Einlösung vorzulegen: von den
Gemeinden des Kreises Westerburg:

der Kreiskasse Marienberg bezw. Motw.oaur.
Cassel» am 22. Juni 1920.

Der bra«stragte Regier«ng«prästdent.
I . V.: Bickell.

*  *

Wird veröffentlicht.
Westerburg. den ir . Juli 1920.

Der Laubrat. Dr. Schieren.

Unter Bezugnahme auf meine Rundverfügung vom3. März
d. Js . Pr . I 15. A. 359 II mit der ich für den besetzten Teil deS
Regierungsbezirks die Erhebung eines Teuerungszuschlages von
100«/» zu den im Abschnitt III der Ausführungsanweisung vom
22. Januar 1903(Regierungs-Amtsblatt Seite 51) zu der Polizei¬
verordnung betreffend Zapf- und Drückvorrichtungen beim ge¬
werbsmäßigen Bierausschank festgesetzen Gebühren, einschließlich
Reisekosten genehmigt und dem Herrn Regierungspräsidenten in
Cassel um eine gleiche Regelung für den nicht besetzten Teil deS
Bezirks gebeten habe, ändere ich die erwähnte Ausführungs¬
anweisung vom 22. Januar 1903 wie folgt ab:

Abschnitt III Ziffer 1 erhält folgenden Zusatz:
„In Landkreisen erhalten die Sachverständigen außerdem,

sofern sie die Untersuchung in einer größeren Entfernung als 2
Kilometer, von der Grenze ihres Wohnortes ab gerechnet, haben
vornehmen müssen, Reisekosten nach den im Abschnitt III Ziffer
2b dieser Anweisung genannten Grundsätzen."

Eine entsprechende Bekanntmachung erscheint in der nächste»
Amtsblattnummer.

Miesbabe « , den 12. Juni 1920.
* Der Uegieruugspräftdent.

Wird veröffentlicht.
Westerburg, den 13. Juli 1920.

Der Kaubrat. Dr. Schieren.

Hekaimtrrmchung.
Die diesjährige Nstlchtfeuermetzrübuug für dieObersts

findet am Freitag dr» 83. d. Mt «, nachmittag « 6 ÜW
statt. Sammelpunkt Spritzenhaus.

Für die Unterstadt findet die Uebung am KauuabtoS
de» 84. d. Mt«, «achmtttag« 6 Ustr statt. SammelM
ebenfalls Spritzenhaus.

Alle zum Eintritt in die Feuerwehr verflichteten Person^
werden aufgefordert sich zu den angesetzten Uebungen pünkM,

einzufinden. Unentschuldigtes Fernbleiben wird mit 10 Mk. bestraf
Gleichzeitig weisen wir darauf hin, daß eine Uebung

freiwilligen Feuerwehr am Sonntag den 25. d. Mts. vormittag,
8 Uhr stattfindet und werden die Mitglieder hierdurch aufgesordr" .
pünktlich zu erscheinen.

Westerburg. den 19. Juli 1920.
Der Bürgermeister*

v t u n Jj o
zu kaufen gesucht.

Waldbestände zur Selbstfällm'g,,
Sustau Urdel««g» Fraukfurt a. M.» Wittelsbacher

TelefonHansa 533.
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